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1. Einleitung

Um	 die	 verpflichtenden	 EU-Klimaziele	 zu	 errei-
chen	und	Strafzahlungen	zu	vermeiden,	muss	Ös-
terreich	seine	Emissionen	bis	2030	um	48	Prozent	
reduzieren¹.	 Die	 Ökologisierung	 der	 Wirtschaft,	
die	 damit	 einhergeht,	 bietet	 große	 Chancen	 für	
Wohlstand	und	Arbeitsmarkt.	Gebremst	wird	die-
se	 Transformation	 jedoch	 von	 Staatsausgaben	
bzw.	 -kosten,	 die	 klimaschädliche	 Produkte	 und	
Verhaltensweisen	 begünstigen	 oder	 sogar	 ge-
zielt	fördern.	Trotz	der	Dringlichkeit	der	Klimakrise	
besteht	 immer	 noch	 eine	 Vielzahl	 solcher	klima-
schädlicher Subventionen	 (siehe	 Info-Box).	 Im	
Rahmen	des	Nationalen	Klima-	und	Energieplans	
(NEKP)	hat	sich	Österreich	dazu	verpflichtet,	die-
se	Subventionen	bis	2030	schrittweise	abzubauen	
und	die	Emissionen	dadurch	um	mindestens	zwei	
Millionen	Tonnen	CO₂-Äquivalent	zu	reduzieren.

Vor	 dem	 Hintergrund	 der	 bevorstehenden	 Bud-
getplanungen	 im	 Anschluss	 an	 die	 Regierungs-
bildung	 2024	 und	 den	 wirtschaftlichen	 Heraus-
forderungen	 der	 nächsten	 Jahre,	 scheint	 die	
aktuelle	 Situation	 ein	 passender	 Zeitpunkt,	 öf-
fentliche	 Ausgaben	 zu	 reformieren	 –	 besonders	
jene,	die	nicht	nur	das	Budget	belasten,	sondern	
gleichzeitig	negative	Folgen	für	Klima	und	Umwelt	
mit	sich	bringen	(angelehnt	an:	IHS,	2024;	WIFO,	
2024).	Aus	diesem	Grund	geht	KONTEXT	in	die-
ser	Analyse-Reihe	folgender	Frage	nach:			

Die	vorliegende	Analyse	ist	der	dritte	Teil	der	Ana-
lyse-Reihe,	die	einige	der	klimaschädlichen	Sub-
ventionen	mit	 besonders	 großer	 Budgetrelevanz	
untersucht,	welche	in	Österreich	abgeändert	wer-
den	können.	

Grafik 1	 zeigt	 jene	8	von	22	klimaschädlichen	
Subventionen	 nach	 Kletzan-Slamanig	 et	 al.	
(2022),	 die	 über	 nationale	Gesetze	 reformiert	
werden	können	(dafür	also	keine	EU-Regelun-
gen	oder	internationale	Abkommen	benötigen)	
und	gleichzeitig	aufgrund	zureichender	Daten-
qualität	monetär	quantifiziert	werden	konnten.	
Die	Liste	aller	Subventionen	findet	sich	im	Ap-
pendix.	

Bis	 dato	 gibt	 es	 keine	 einheitliche	 Definition	 klima-
schädlicher	 Subventionen.	 Auch	 international	 unter-
scheiden	sich	sowohl	die	Begriffsdefinitionen	als	auch	
die	Berichtspflichten	und	die	Datenverfügbarkeit.	Die	
„Analyse	klimakontraproduktiver	Subventionen	in	Ös-
terreich“	 des	 Wirtschaftsforschungsinstituts	 (WIFO)	
sieht	jedoch,	angelehnt	an	die	Definition	des	Bundes-
ministeriums	 für	 Klimaschutz,	 Umwelt,	 Energie,	 Mo-
bilität,	 Innovation	und	Technologie	(BMK),	öffentliche	
Anreize	und	Förderungen,	deren	 „Effekte	den	Klima-	
und	 Energiezielen	 aktiv	 entgegenwirken,	 Treibhaus-
gas-Emissionen	erhöhen	und	den	Anteil	erneuerbarer	
Energien	am	Endverbrauch	verringern	oder	die	Ener-
gieeffizienz	reduzieren“,	als	potenziell	klimaschädlich.	

Da	die	WIFO-Studie	zum	aktuellen	Zeitpunkt	die	um-
fangreichste	Auflistung	und	vor	allem	auch	eine	Quan-
tifizierung	 der	 klimaschädlichen	 Subventionen	 in	
Österreich	bietet,	 ist	sie	die	Basis	 für	die	vorliegende	
Analyse.	Zusätzlich	wurden	zur	Erstellung	dieser	Ana-
lyse	eine	breite	Literaturrecherche	und	fünf	qualitative	
Interviews	mit	gezielt	ausgewählten	Expert:innen	aus	
dem	 Verkehrs-,	 Wissenschafts-	 und	 Verwaltungsbe-
reich	durchgeführt.	Eine	fachliche	Einordnung	zu	not-
wendigen	Abgrenzungen	des	Subventionsbegriffs	fin-
det	sich	im	Kapitel	„Hintergrund“	im	ersten	[KON]KRET 
dieser	Analyse-Serie,	zusammen	mit	dem	Methoden-
Kapitel,	sowie	einem	Literaturüberblick.

Wie können klimaschädliche 
Subventionen in der kom-
menden Legislaturperiode 
abgeschafft oder reformiert 
werden?

¹	Die	EU-Vorgabe	der	Emissionsreduktion	von	48	Prozent	bezieht	sich	auf	 
alle	Sektoren,	die	nicht	dem	Emissionshandel	(EU	ETS	1)	unterliegen.

https://kontext-institut.at/inhalte/oekologisierung-pendlerfoerderung/
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Kletzan-Slamanig	 et	 al.	 (2022)	 schätzen	 das	
Volumen	 klimaschädlicher	 Förderungen	 und	
Anreize	 in	 Österreich	 auf	 4,1	 bis	 5,7	 Milliarden	
Euro	 jährlich,	 wovon	 mehr	 als	 60	 Prozent	 den	
Verkehrssektor	 betreffen.	 Dieser	 Sektor	 ist	 eine	
zentrale	Herausforderung	für	die	Klimapolitik,	da	
er	 seit	 1990	 als	 einziger	 Bereich	 keine	 Reduk-
tion,	sondern	einen	Anstieg	der	Emissionen	–	um	
rund	50	Prozent	–	verzeichnet	hat	(UBA,	2024a).	
Die	Hauptursachen	hierfür	 liegen	 im	steigenden	
Verkehrsaufkommen	durch	einen	Fokus	auf	mo-
torisierten	 Individualverkehr	 und	 an	 fehlenden	
Maßnahmen	 zur	 effektiven	 Transformation	 des	
Verkehrsbereichs.		

Die	erste	Analyse	dieser	Reihe	([KON]KRET	#1)		
zeigt,	wie	das	Pendlerpauschale	ökologisiert	wer-
den	 kann.	Die	 zweite	Analyse	 ([KON]KRET	 #2)	
widmet	 sich	 der	 steuerlichen	Begünstigung	 von	
Diesel	 gegenüber	 Benzin,	 also	 dem	 Dieselpro-
tektionismus	bzw.	dem	„Dieselprivileg“,	und	dem	

damit	 einhergehenden	 Anstieg	 verkehrsbeding-
ter	Emissionen.	

Im	 Zentrum	 der	 vorliegenden	 Analyse	 steht	 die	
Besteuerung	 und	 Möglichkeit	 der	 privaten	 Nut-
zung	 von	 Dienstwägen	 („Dienstwagenprivileg“)	
und	 die	 notwendige	 Reform.	 In	 allen	 Analysen	
werden	 die	 ökologischen,	 ökonomischen	 und	
sozialen	Auswirkungen	dieser	 klimaschädlichen	
Subventionen	 und	 konkrete	 Lösungswege	 her-
ausgearbeitet.	 Wichtig	 bleibt	 hier	 zu	 erwähnen,	
dass	 viele	 klimaschädliche	 Subventionen	 nicht	
isoliert	betrachtet	werden	können,	sondern	in	ein	
Gesamtsystem	eingebettet	sind.	Dennoch	ist	es	
für	 informierte	 politische	 Entscheidungen	 not-
wendig,	 pro	Maßnahme	verschiedene	Lösungs-
ansätze	 aufzuzeigen	 und	 detailliert	 zu	 diskutie-
ren,	um	die	 jeweils	bestmöglichen	Optionen	zur	
Reform	oder	Abschaffung	herauszuarbeiten.

Grafik 1

Klimaschädliche Subventionen:  
Reformpotenzial in Österreich

Anmerkung:	Die	Liste	klimakontraproduktiver	Förderungen	und	Anreize	unterliegt	der	Definition	nach	Kletzan-Sla	 	
manig	et	al.	(2022).	Die	Grafik	zeigt	jene	Subventionen	mit	nationaler	Abänderungskompetenz,	die	in	der	Studie		 	
quantifiziert	wurden.	Volumen	sind	steuerliche	Mindereinnahmen,	tatsächliche	Ausgaben	oder	volkswirtschaftliche	Kosten.		

Quelle:	Kletzan-Slamanig	et	al.	(2022)

https://kontext-institut.at/inhalte/oekologisierung-pendlerfoerderung/
https://kontext-institut.at/inhalte/oekologisierung-pendlerfoerderung/
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2. Dienstwagenprivileg:  
Status Quo

Unternehmen	bzw.	Arbeitgeber:innen	 haben	 die	
Möglichkeit,	 ihren	Angestellten	Dienstwägen	zur	
Verfügung	zu	stellen.	In	Österreich	und	vielen	an-
deren	Ländern	können	diese	jedoch	nicht	nur	für	
berufliche	Zwecke,	sondern	auch	für	private	Fahr-
ten	 genutzt	 werden.	 Dabei	 kann	 ein	 finanzieller	
Vorteil	für	die	Bezieher:innen	dieser	Leistung	ent-
stehen,	da	die	Kosten	der	privaten	Nutzung	des	
Dienstwagens	 häufig	 geringer	 sind	 als	 die	 Kos-
ten	 eines	 privat	 gekauften	 und	 genutzten	 PKW.	
Werden	 die	 Kosten	 für	 die	 private	 Nutzung	 von	
Dienstwägen	 also	 unterschätzt,	 ist	 die	 Steuer-
bemessungsgrundlage	 auch	 dementsprechend	
geringer	als	sie	sein	sollte.	So	entstehen	für	den	
Staat	 Mindereinnahmen	 gegenüber	 einer	 ad-
äquaten	Berechnung	der	Leistung.	Dies	 führt	zu	
einem	Anreiz	für	den	Besitz	von	Dienstwägen	und	
deren	übermäßige	private	Nutzung.	Aus	diesem	
Grund	wird	die	private	Nutzung	von	Dienstwägen	
häufig	als	klimaschädliche	Subvention	diskutiert	
(Beermann	et	al.,	2020;	Kletzan-Slamanig	et	al.,	
2022;	OECD,	2014).

In	 Österreich	 wird	 ein	 Dienstwagen,	 der	 privat	
genutzt	wird,	 als	 sogenannter	Sachbezug	 (auch	
Sachleistung)	verbucht.	Der	Sachbezug	bzw.	die	
freie	 Verfügbarkeit	 über	 den	PKW	 kann	 als	 eine	
Form	der	Entlohnung	betrachtet	werden,	die	zu-
sätzlich	zum	regulären	Bruttogehalt	gewährt	wird.	
Deshalb	muss	der	Sachbezug	auch	der	Einkom-
menssteuer	unterliegen.	Aus	diesem	Grund	wird	
bei	 Erhalt	 eines	 privat	 nutzbaren	 Dienstwagens	
monatlich	ein	Aufschlag	zur	Bemessungsgrund-
lage	 für	 Lohnsteuer	 und	 Sozialversicherungs-
beiträge	 hinzugerechnet.	 So	 erhöht	 sich	 die	 zu	
bezahlende	 Steuer	 für	 Bezieher:innen,	 als	 auch	
die	Lohnnebenkosten	 für	Arbeitgeber:innen.	Die	
Höhe	des	Aufschlags	bzw.	Sachbezugs	sollte	da-
bei	dem	Preis	des	Produktes	(in	diesem	Fall	den	
monatlichen	Kosten	des	PKW)	entsprechen	und	
den	 finanziellen	 Vorteil	 durch	 die	 Privatnutzung	
ausgleichen	 (BMF,	 2024b;	 Wirtschaftskammer	
Österreich,	2024b).

Der	Sachbezugswert	von	privat	nutzbaren	Dienst-
wägen	 beträgt	 in	 der	 derzeitigen	 Ausgestaltung	
des	Dienstwagenprivilegs	in	der	Regel	2 Prozent 
der tatsächlichen Anschaffungskosten des 
PKW	pro	Monat.	Maximal	 ist	der	monatliche	Be-
trag	 jedoch	mit	 960	Euro	 gedeckelt,	 was	 einem	
PKW	mit	 einem	 Kaufwert	 von	 48.000	 Euro	 ent-
spräche.	Für	emissionsärmere	Autos,	deren	CO₂-
Emissionswert	 unter	 einer	 festgelegten	 Grenze	
liegt,	beträgt	der	Sachbezugswert	seit	dem	Jahr	
2016	1,5 Prozent der Anschaffungskosten	und	
maximal	720	Euro	(ebenfalls	Kaufwert	von	48.000	
Euro).	 Dieser	 Grenzwert	 hängt	 vom	 jeweiligen	
Datum	der	Erstzulassung	des	PKW	ab	und	wird	
von	Jahr	zu	Jahr	geringer.	 Im	Jahr	2024	 lag	der	
Grenzwert	der	CO₂-Emissionen	bei	 129	Gramm	
pro	Kilometer.	Für	Fahrzeuge	ohne	direkte	CO₂-
Emissionen	 (E-Autos,	 E-Fahrräder,	 etc.)	 liegt 
der Sachbezugswert bei Null.	Das	E-Fahrzeug	
kann	also	von	dem/der	Arbeitnehmer:in	ohne	zu-
sätzlich	anfallende	Einkommenssteuern	und	Ab-
gaben	genutzt	werden.	

In	 der	 derzeitigen	 Ausgestaltung	 des	 Dienstwa-
genprivilegs	 wird	 der	 Sachbezug	 außerdem	 nur	
auf	 die	Anschaffungskosten	 des	PKW	bezogen.	
Zusätzliche	 variable	 Kosten	 (Tank-,	 Reparatur-	
und	 Instandhaltungskosten)	 werden	 nicht	 zum	
Sachbezug	gerechnet.	So	werden	auch	die	varia-
blen	Kosten,	 die	 für	 Privatfahrten	 anfallen,	 nicht	
als	Einkommen	 für	Arbeitnehmer:innen	versteu-
ert.	Dazu	zählt	auch	das	unentgeltliche	Aufladen	
von	E-Autos	 (BMF,	2024b).	Gleichzeitig	werden	
variable	Kosten	meist	von	den	Arbeitgeber:innen	
übernommen,	 was	 einen	 weiteren	 finanziellen	
Vorteil	 für	 den/die	 Dienstwagenbesitzer:in	 dar-
stellt	 (VCÖ,	 2022).	 Die	 Höhe	 des	 Sachbezugs-
werts	 wird	 somit	 rein	 durch	 die	 Höhe	 der	 An-
schaffungskosten	 und	 dem	 CO₂-Emissionswert	
bestimmt.	 Die	 Größe	 oder	 der	 Energie-	 bzw.	
Stromverbrauch	des	PKW	spielen	keine	Rolle.	
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Wird	ein	Dienstwagen	verhältnismäßig	wenig	für	
private	Fahrten	genutzt,	beträgt	der	Sachbezugs-
wert	nur	die	Hälfte	der	angeführten	Werte	-	also	1	
Prozent	bzw.	0,75	Prozent	für	CO₂-arme	Fahrzeu-
ge.	Als	Grenze	gelten	hier	6.000	Kilometer	im	Jahr	
bzw.	500	Kilometer	 im	Monat.	Für	die	Reduktion	
des	Sachbezugswerts	müssen	die	Privatfahrten	
in	einem	Fahrtenbuch	protokolliert	und	vorgewie-
sen	 werden	 können.	 Für	 jene	 Fälle,	 wo	 der	 Fir-
men-PKW	nur	äußerst	selten	privat	genutzt	wird,	
kann	ein	 kilometerabhängiger	Sachbezug	ange-
setzt	 werden.	 Die	 Beträge	 pro	 Kilometer	 liegen	
hier	bei	0,67	Euro	bzw.	0,5	Euro	für	schadstoffar-
me	PKW.	Für	Arbeitnehmer:innen	macht	das	nur	
dann	Sinn,	wenn	 so	wenig	 privat	 gefahren	wird,	
dass	auch	bei	 einer	Halbierung	des	pauschalen	
Sachbezugswerts	die	Kosten	für	die	Privatfahrten	
überschätzt	 werden	 (Wirtschaftskammer	 Öster-
reich,	2024b).	

Derzeit	 werden	 zwei	 Drittel	 der	 Neuwägen	 auf	
Firmen,	 juristische	 Personen	 und	 Gebietskör-
perschaften	zugelassen.	Für	das	Jahr	2023	ent-
spricht	das	etwa	159.000	von	rund	239.000	neu	
zugelassenen	 PKW	 (Statistik	 Austria,	 2024a,	
2024b).	

Die	 Tendenz	 ist	 dabei	 steigend:	 Der	 Anteil	 lag	
2010	bei	nur	52%	und	hat	sich	seither	kontinuier-
lich	erhöht	(VCÖ,	2020).	Ein	erheblicher	Teil	der	
auf	 Firmen	 zugelassenen	PKW	wird	 auch	 privat	
verwendet.	 In	 Österreich	 gab	 es	 im	 Jahr	 2023	
etwa	174.000	Personen,	die	laut	Lohnzettel	einen	
Firmenwagen	für	private	Zwecke	nutzen.	Im	Jahr	
2016	waren	es	nur	 rund	121.000	Personen.	Das	
entspricht	 einem	Plus	 von	 44	Prozent	 innerhalb	
von	sechs	Jahren,	wie	Grafik 2	verdeutlicht	(BMF,	
2022,	2024a;	Statistik	Austria,	2023).	

Grafik 2

Dienstwagenprivileg: Status Quo
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Grafik 3

Anzahl privat genutzter Dienstwägen steigt  
stärker als die Zahl der Erwerbstätigen

Dienstwägen	und	damit	das	Dienstwagenprivileg	
spielen	 in	Österreich	also	eine	bedeutende	Rol-
le	dabei,	wie	viele	und	vor	allem	welche	PKW	 in	
Umlauf	gebracht	werden.	Besonders	auffällig	 ist	
dabei	außerdem,	dass	die	Zahl	der	privat	genutz-
ten	Dienstwägen	prozentuell	 schneller	 steigt	 als	

die	 Zahl	 der	 erwerbstätigen	 Österreicher:innen	
(siehe Grafik 3).	Das	Dienstwagenprivileg	und	die	
budgetäre	Belastung	durch	die	steuerlichen	Min-
dereinnahmen,	die	damit	einhergeht,	weiten	sich	
somit	aus.
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3. Reformbedarf des  
Dienstwagenprivilegs

a) Sachbezugswerte sind im Durch-
schnitt geringer als der geldwerte Vor-
teil eines Dienstwagens

Die	 aktuellen	 Sachbezugswerte	 von	 1,5	 bzw.	
2	 Prozent	 liegen	 bei	 durchschnittlichem	 Fahr-
verhalten	 unter	 dem	 tatsächlichen	 geldwerten	
Vorteil,	 den	 Arbeitnehmer:innen	 aus	 der	 priva-
ten	Nutzung	dieser	Fahrzeuge	ziehen.	Der	 reale	
durchschnittliche	geldwerte	Vorteil	eines	Dienst-
wagens,	der	privat	gefahren	werden	darf,	liegt	laut	
Abschätzung	von	OECD-Daten	bei	rund	2,4	Pro-
zent	der	Anschaffungskosten	pro	Monat	(Ganste-
rer,	2015).	Eine	Mindestanforderung	an	eine	sinn-
volle	Gestaltung	wäre	es,	den	Sachbezug	an	die	
Höhe	des	tatsächlichen	geldwerten	Vorteils	anzu-
passen,	sodass	die	Alternative,	statt	dem	Dienst-
wagen	eine	entsprechende	Gehaltserhöhung	zu	
erhalten,	zu	einer	äquivalenten	Steuerlast	führt.	

Tabelle 1	zeigt	den	potenziellen	geldwerten	Vor-
teil	anhand	vier	der	zehn	meistverkauften	Firmen-
fahrzeuge	 in	 Österreich	 laut	 ALD	 Automotive	
(2024).	 Beispiel:	 Ein	 CO₂-armer	 Verbrenner	 der	
Skoda	 Octavia	 Reihe	 (Österreichs	 beliebtestes	
Firmenauto	 2023)	 verursacht	 Anschaffungskos-
ten	für	ein	Unternehmen	von	37.211	Euro.	Er	wird	
mit	1,5	Prozent	des	Anschaffungspreises	monat-
lich	 versteuert,	 was	 einem	 Sachbezug	 von	 558	
Euro	entspricht.	Für	eine	Person	mit	einem	Ein-
kommen	 in	Höhe	des	mittleren	österreichischen	
Bruttogehalts	 beträgt	 die	 darauf	 zu	 zahlende	
Steuer	in	dieser	Steuerklasse	264	Euro.	Berech-
net	man	die	„Total	Cost	of	Ownership”	(den	Ge-
samtbetriebskosten	 der	 Nutzung	 des	 Autos	 in-
klusive	Kraftstoff,	Versicherung,	Wertverlust	und	
Wartung)	 für	 den	privaten	Kauf	 desselben	PKW,	
ergeben	 sich	bei	 20.000	gefahrenen	Kilometern	
und	einer	Nutzungsdauer	von	vier	Jahren	monat-
liche	Kosten	von	 rund	808	Euro².	 In	diesem	Fall	
ist	der	Sachbezug	also	zu	gering	angesetzt,	was	

zu	einer	effektiven	Steuerbegünstigung	von	105	
Euro	pro	Monat	bzw.	1.254	Euro	im	Jahr	führt.	Die	
Differenz	 zeigt	 einen	 deutlichen	 finanziellen	An-
reiz	für	die	private	Nutzung	eines	Dienstwagens,	
sowohl	für	Arbeitgeber:innen	(in	Form	reduzierter	
Lohnnebenkosten)	als	auch	für	Arbeitnehmer:in-
nen	(durch	geringere	Einkommensteuer	und	So-
zialversicherungsbeiträge).	 Bei	 30.000	 gefahre-
nen	 Kilometern	 im	 Jahr	 steigt	 der	 Steuervorteil	
bei	demselben	PKW	auf	etwa	157	Euro	pro	Mo-
nat	an,	da	die	variablen	Kosten	auch	bei	stärkerer	
Nutzung	nicht	berücksichtigt	werden.	Es	gibt	also	
einen	großen	Anreiz,	das	Auto	privat	mehr	zu	nutzen.

Am	höchsten	 ist	der	geldwerte	Vorteil	 bei	E-Au-
tos,	 deren	 Sachbezug	 gar	 nicht	 besteuert	 wird.	
Tabelle 1	zeigt	hier	zwei	Beispiele	für	ein	E-Auto	
mittlerer	 und	 höherer	 Preisklassen.	 Bei	 einem	
E-Auto	mit	 einem	Anschaffungspreis	 für	Firmen	
von	rund	68.000	Euro	beträgt	der	geldwerte	Vor-
teil	bzw.	die	entgangene	Steuer	rund	550	Euro	pro	
Monat.	Hier	wird	ebenso	deutlich,	dass	die	Steu-
erbegünstigung	für	teure	E-Fahrzeuge	besonders	
hoch ist. 

Die	 exakte	 Summe	 der	 steuerlichen	 Minder-
einnahmen	 durch	 das	 Dienstwagenprivileg	 ist	
schwer	 abzuschätzen.	 Zieht	 man	 den	 meistge-
kauften	Firmenwagen	(Skoda	Octavia)	mit	einem	
Modell	mittlerer	Preisklasse	und	eine	Person	mit	
dem	mittleren	 österreichischen	 Bruttojahresein-
kommen	 als	 Beispiel	 zur	 Quantifizierung	 heran,	
läge	 die	 klimaschädliche	 Subvention	 durch	 das	
Dienstwagenprivileg	 für	 173.800	Bezieher:innen	
bei	durchschnittlich	20.000	privat	gefahrenen	Ki-
lometern	jährlich	bei	218 Millionen Euro.	Beachtet	
man	das	Verhältnis	von	E-Autos	zu	Verbrennern	
innerhalb	der	zehn	meistverkauften	Dienstwägen	
(57:43)	und	zieht	wieder	die	Beispiele	in	Tabelle 1 
als	Annäherung	heran,	ergäben	sich	aufgrund	der	
derzeitigen	Steuerbefreiung	von	E-Autos	steuer-
liche	Mindereinnahmen	von	sogar	465	Millionen	
Euro	 pro	 Jahr,	 94 Millionen	 davon	 für	 PKW	mit	
fossilem	Antrieb.	

²	Fahrleistung	und	Nutzungsdauer	beruhen	dabei	auf	Durchschnitten	laut	OECD	(2014).		
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Tabelle 1: Subventionshöhe der privaten Nutzung von Dienstwägen anhand von vier Beispielen 



Ö
ko

lo
gi

si
er

un
g 

de
s 

D
ie

ns
tw

ag
en

pr
iv

ile
gs

1 0

[ KO N ] K R E T  # 3  /  D e ze m b e r 2 0 2 4

b) Pauschalierung des Sachbezugs be-
günstigt hohe Privatnutzung 

Der	 pauschale	 Sachbezugswert	 schafft	 einen	
Anreizeffekt,	 der	 eine	 hohe	 Fahrleistung	 finan-
ziell	 begünstigt.	Die	aktuelle	Regelung	 in	Öster-
reich,	 durch	 die	 monatlich	 ein	 fixer	 Prozentsatz	
des	 Anschaffungspreises	 versteuert	 wird,	 lässt	
die	 tatsächlich	 gefahrenen	 Kilometer	 völlig	 un-
berücksichtigt.	Neben	den	Verschleißkosten,	die	
stets	vom	Unternehmen	getragen	werden,	über-
nimmt	 dieses	 in	 der	 Regel	 auch	 die	 Ausgaben	
für	 Service-	 und	 Reparaturarbeiten	 sowie	 Kraft-
stoffkosten	(VCÖ,	n.d.).	Damit	entstehen	für	Be-
sitzer:innen	von	Dienstwägen	dieselben	Kosten,	
egal	 ob	 6.001	 km	 (knapp	 über	 dem	 Grenzwert	
für	 die	 Halbierung	 des	 Sachbezugswerts)	 oder	
30.000	km	im	Jahr	gefahren	werden,	wie	Tabelle 
1	 bereits	 verdeutlicht.	 Eine	 intensive	 Privatnut-
zung	 ist	 dadurch	 besonders	 attraktiv.	 Da	 jeder	
zusätzliche	Kilometer	mit	dem	Dienstwagen	kei-
ne	Kosten	mit	sich	bringt,	 fehlt	der	Anreiz,	alter-
native	Mobilitätsformen	zu	nutzen	 (solang	diese	
nicht	ebenfalls	keine	Grenzkosten	haben).	Somit	
schafft	der	pauschale	Sachbezug	Anreize	für	Kli-
ma-	und	Umweltbelastung,	 selbst	wenn	der	Be-
trag	den	durchschnittlichen	Kosten	entspricht,	da	
die	Grenzkosten	für	das	Zurücklegen	zusätzlicher	
Kilometer	und	damit	für	die	Emissionen	null	sind	
(OECD,	2014).	

Neben	dem	klimakontraproduktiven	Anreiz	weist	
die	 Pauschalierung	 auch	 verfassungsrechtliche	
Lücken	auf.	 Laut	Verfassungsrecht	 (VfGH	14.	3.	
2012,	V	113/11)	ist	eine	Pauschalierung	nur	dann	
zulässig,	wenn	sie	für	eine	wirtschaftlich	homoge-
ne	Gruppe	gilt	und	für	die	Mehrheit	der	Fälle	rea-
listische	Ergebnisse	liefert.	Bei	der	Sachbezugs-
regelung	für	Firmenwägen	ist	diese	Homogenität	
allein	durch	die	unterschiedlichen	Distanzen	zwi-
schen	Wohn-	 und	Arbeitsort	 nicht	 gegeben.	 Ar-
beitnehmer:innen,	 die	 einen	 Dienstwagen	 auf-
grund	 längerer	 Arbeitswege	 intensiver	 nutzen,	

profitieren	 unverhältnismäßig	 im	 Vergleich	 zu	
Arbeitnehmer:innen	 mit	 kurzen	 Wegen,	 was	 zu	
einer	ungleichen	Verteilung	der	steuerlichen	Vor-
teile	führt	(Gansterer,	2015).	

c) Deckelung des Sachbezugswerts be-
vorzugt teure Fahrzeuge 

Die	 derzeitige	Deckelung	 des	maximalen	 Sach-
bezugswerts	 führt	 zu	 einer	 systematischen	 Be-
vorzugung	 teurer	 Dienstwägen.	 Der	 geldwerte	
Vorteil	 eines	Dienstwagens	wird	 steuerlich	nicht	
weiter	 erhöht,	 sobald	 ein	 monatlicher	 Sachbe-
zugswert	von	960	Euro	(bei	einem	Emissionswert	
ab	130g	CO₂/km)	oder	720	Euro	(bei	einem	Emis-
sionswert	 bis	 129g	 CO₂/km)	 erreicht	 ist.	 Diese	
Beträge	entsprechen	Fahrzeugen	mit	einem	An-
schaffungspreis	von	etwa	48.000	Euro	(inklusive	
Steuern	und	Abgaben).	Das	bedeutet,	dass	Fahr-
zeuge	mit	 einem	Anschaffungspreis	 von	48.000	
Euro	 den	 gleichen	 Sachbezugswert	 haben	 wie	
jene,	 die	 viel	 teurer	 sind,	 obwohl	 der	 geldwerte	
Vorteil	 bei	 teureren	 Fahrzeugen	 deutlich	 höher	
läge.	Je	höher	der	Anschaffungspreis,	desto	grö-
ßer	ist	somit	der	steuerliche	Vorteil	 im	Verhältnis	
zu	den	realen	Nutzungskosten.	Dies	führt	zu	einer	
überproportionalen	Bevorzugung	von	besonders	
teuren,	und	dadurch	meist	großen	und	schweren	
PKW.	 Das	 bestätigen	 auch	 Daten	 auf	 Anfrage	
der	Statistik	Austria:	PKW,	die	 im	Jahr	2023	auf	
Firmen,	 juristische	 Personen	 oder	 Gebietskör-
perschaften	 neu	 zugelassen	 wurden,	 waren	 im	
Schnitt	 größer	 als	 jene,	 die	 auf	 Privatpersonen	
laufen³.	Eine	Studie	 von	Transport	 and	Environ-
ment	 (2024)	 zeigt	 zudem,	 dass	 Unternehmen	
deutlich	häufiger	besonders	schwere	Fahrzeuge	
registrieren	 lassen.	Während	bei	Privatpersonen	
15	Prozent	der	Zulassungen	auf	SUVs	oder	Fahr-
zeuge	der	Klassen	D,	E,	F	und	G	entfallen,	 liegt	
dieser	 Anteil	 bei	 betrieblichen	 Zulassungen	 mit	
28	Prozent	um	13	Prozentpunkte	höher.	

³	Verglichen	wurde	die	Spurweite	in	Millimeter.	
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Zusätzlich	 wurden	 die	 Sachbezugsgrenzen	 seit	
der	 Steuerreform	 2016	 nicht	 valorisiert.	 Die	 Be-
lastung	für	das	österreichische	Budget	durch	die	
entgangenen	Steuereinnahmen	wird	also	 immer	
höher.	 Mit	 Oktober	 2024	 liegt	 der	 Verbraucher-
preisindex	der	Kategorie	 „Kauf	 von	neuen	Kraft-
fahrzeugen“	 bei	 34,8	 Prozent	 im	 Vergleich	 zum	
Jahr	 2015.	 Das	 entspräche	 einer	 Erhöhung	 der	
Deckelung	 auf	 Sachbezugswerte	 von	 971	 Euro	
für	 CO2-arme	 bzw.	 1.294	 Euro	 für	 CO2-intensi-
ve	Verbrenner	 bzw.	 einen	Kaufpreis	 von	64.700 
Euro	(Statistik	Austria,	2024c).

d) Sachbezugsbefreiung für Elektroau-
tos unabhängig von Größe und Energie-
effizienz 

Eine	 Begünstigung	 von	 E-Mobilität	 gegenüber	
Verbrennern	ist	ein	wichtiger	Schritt,	um	den	Ver-
kehrssektor	bzw.	den	Individualverkehr	zu	dekar-
bonisieren.	 Verschiedene	 Studien	 zeigen,	 dass	
steuerliche	Vorteile	den	Verkauf	 und	den	Markt-
anteil	 von	 E-Autos	 steigern	 können	 (Azarafs-
har	 &	 Vermeulen,	 2020;	 Jenn	 et	 al.,	 2018;	 Xue	
et	 al.,	 2021).	 Die	 gegenwärtige	 Steuerbefreiung	
für	Elektrofahrzeuge	gilt	 jedoch	unabhängig	von	
deren	 Größe,	 Energieverbrauch	 oder	 Effizienz.	
Diese	undifferenzierte	Regelung	begünstigt	ener-
gieintensive,	 große	 Elektro-SUVs	 steuerlich	 ge-
nauso	wie	kleine,	besonders	effiziente	Elektroau-
tos.	Da	die	Herstellung	und	Nutzung	von	großen	
und	schweren	Elektrofahrzeugen	einen	größeren	

Ressourcenverbrauch	und	höhere	Umweltbelas-
tung	verursachen,	 ist	diese	pauschale	Befreiung	
ökologisch	nicht	zielführend.	Zusätzlich	reduziert	
ein	Sachbezug	von	0%	den	Anreiz,	auf	 ressour-
censchonendere	 und	 platzsparende	 öffentliche	
Verkehrsmittel	oder	aktive	Mobilität	umzusteigen.

e) Das Dienstwagenprivileg hindert eine 
Mobilitätswende 

Durch	 die	 genannten	 Einschränkungen	 der	 ak-
tuellen	Ausgestaltung	des	Dienstwagenprivilegs	
haben	 Firmen	 einen	 starken	 Anreiz,	 Dienstwä-
gen	in	Umlauf	zu	bringen.	Das	zeigt	sich	auch	in	
Zahlen	der	Statistik	Austria:	Zwei	Drittel	der	Neu-
zulassungen	 laufen	 auf	 Firmen,	 Gebietskörper-
schaften	oder	juristische	Personen	(Statistik	Aus-
tria,	2024b).	Europaweit	sind	es	ähnlich	viele	 (6	
von	10).	Aufgrund	der	erhöhten	Fahrleistung	von	
Dienstwägen	sind	Firmenwägen	in	der	EU	für	74	
Prozent	 der	 CO2-Emissionen	 von	 neu	 zugelas-
senen	 Fahrzeugen	 verantwortlich	 (Transport	 &	
Environment,	 2024).	 Die	 Begünstigung	 der	 Be-
nutzung	 von	Dienstwägen	 in	 und	 außerhalb	 der	
Arbeit	 erhöht	 somit	 den	PKW-Bestand,	 begüns-
tigt	eine	hohe	Fahrleistung	und	steht	somit	einer	
langfristig	nachhaltigen	und	ressourcenschonen-
den	Mobilitätswende	im	Wege.
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4. Lösungsoptionen

Erhöhung des pauschalen Sachbezugs:	 Das	
Umweltbundesamt	 (2024b)	 schlägt	 in	 seinem	
Maßnahmenbericht	zur	Mobilitätswende	vor,	die	
Ermäßigung	 von	 Dienstwägen	 mit	 niedrigem	
CO2-Emissionswert	 abzuschaffen,	 um	 einen	
noch	stärkeren	Anreiz	für	Elektroautos	zu	schaf-
fen.	 Alle	 fossilen	 Dienstwägen	 würden	 damit	
gleich	besteuert	werden.	Zusätzlich	soll	der	pau-
schale	Prozentsatz	von	2	Prozent	auf	2,4	Prozent	
steigen,	 um	 den	 durchschnittlichen	 geldwerten	
Vorteil	akkurater	zu	reflektieren.	Ein	anderer	Vor-
schlag,	 vorgelegt	 vom	 Bundesministerium	 für	
Finanzen,	 setzt	 die	 Grenze	 für	 die	 Ermäßigung	
auf	100	g/km	herab	und	sieht	eine	Erhöhung	des	
Sachbezugs	 für	 andere	Dienstwägen	 auf	 3	Pro-
zent	vor	(UBA,	n.d.).		

Berücksichtigung der privat gefahrenen Kilo-
meter:	Der	VCÖ	sowie	das	WIFO	schlagen	vor,	
statt	einem	höheren	pauschalen	Sachbezug	den	
Gehaltsvorteil	 entsprechend	 der	 privat	 gefahre-
nen	Kilometer	zu	besteuern	(Kletzan-Slamanig	et	
al.,	2022;	VCÖ,	n.d.).	Einige	OECD-Länder	haben	
ergänzend	zum	pauschalen	Sachbezug	ein	kilo-
meterbasiertes	 System	 eingeführt,	 bei	 dem	 die	
Steuerlast	 mit	 zunehmender	 Nutzung	 ansteigt.	
In	 Kanada	 und	 Finnland	 beispielsweise	 werden	
zusätzlich	zum	pauschalen	Sachbezug	(welcher	
2	Prozent	in	Kanada	und	1,5	Prozent	in	Finnland	
beträgt)	 19	 Cent	 pro	 gefahrene	 Kilometer	 be-
rechnet	(Canada	Revenue	Agency,	2024;	Finnish	
Tax	Administration,	2024).	In	Finnland	verringert	
sich	dieser	Kilometerbetrag	um	8	Cent,	wenn	die	
Kraftstoffkosten	 von	 Arbeitnehmer:innen	 über-
nommen	werden.	Damit	ist	der	Sachbezug	näher	
am	tatsächlichen	geldwerten	Vorteil	als	bei	reinen	
Pauschalierungen,	 denn	 bei	 einem	 pauscha-
len	 Betrag	 werden	 hohe	 Fahrleistungen	 immer	
gegenüber	 geringeren	 Fahrleistungen	 bevor-
teilt.	 Die	 Einführung	 eines	 kilometerabhängigen	
Betrags	würde	 so	Anreiz	 zur	Reduktion	 von	ge-
fahrenen	 Kilometern	 bieten	 und	 externe	 Kosten	
von	Dienstwägen	besser	abbilden.	Ein	gängiges	

Argument	dagegen	war	lange	Zeit	die	Vorausset-
zung	eines	Fahrtenbuchs	und	der,	mit	der	Doku-
mentation	 verbundene,	 bürokratische	 Aufwand.	
Mittlerweise	gibt	es	 jedoch	zahlreiche	Angebote	
für	 digitale	 Fahrtenbücher,	 die	 mit	 einer	 Smart-
phone-App,	einem	Fahrzeug-Stecker	oder	einem	
Navigationssystem	 automatisch	 die	 gefahrenen	
Strecken	aufzeichnen	können	(finanz.at,	2022).		

Deckelung des Sachbezugs abschaffen:	 Ex-
pert:innen	in	den	von	KONTEXT	durchgeführten	
Interviews	 sowie	 der	 VCÖ,	 sehen	 die	 Abschaf-
fung	 der	 Deckelung	 des	 Sachbezugs,	 welche	
teure	 Fahrzeuge	 steuerlich	 begünstigt,	 als	 not-
wendig	 an	 (VCÖ,	 2014).	 Laut	OECD	 (2014)	 hat	
kein	 anderes	 OECD-Land	 eine	 vergleichbare	
Obergrenze	wie	Österreich.	Die	Abschaffung	die-
ser	Regelung	würde	die	Steuerlast	 direkt	 an	die	
tatsächlichen	 Anschaffungskosten	 koppeln	 und	
dadurch	 die	 Bevorteilung	 von	 Luxusfahrzeugen	
beenden.	

Differenzierung bei Elektroautos:	 Zusätzlich	
zur	Anpassung	der	Besteuerung	 fossiler	Dienst-
wägen,	 schlägt	 der	 VCÖ	 vor,	 auch	 für	 Elektro-
autos	neue	Vorgaben	einzuführen.	Da	besonders	
große	und	schwere	Modelle	einen	deutlich	höhe-
ren	Stromverbrauch	haben,	könnte	eine	differen-
zierte	Regelung	 einen	wichtigen	Beitrag	 leisten,	
um	 effiziente	 und	 kleinere	 E-Autos	 gegenüber	
großen	E-SUVs	zu	bevorzugen	 (VCÖ,	2023).	 In	
den	meisten	Ländern	sind	Elektrofahrzeuge	nicht	
vollständig	von	der	Sachbezugsbesteuerung	be-
freit,	sondern	erhalten	bestimmte,	teils	abgestufte	
Vergünstigungen.	Finnland	reduziert	den	kilome-
terabhängigen	Steuerbetrag	um	8	Cent	pro	Kilo-
meter,	 während	 Norwegen	 den	 Sachbezug	 um	
50	 %	 senkt	 (Finnish	 Tax	 Administration,	 2024;	
OECD,	2014).	In	Deutschland	hängt	die	Begüns-
tigung	vom	Listenpreis	ab:	Für	E-Fahrzeuge	mit	
einem	 Preis	 von	 unter	 95.000	 Euro	 beträgt	 der	
Sachbezug	ein	Viertel	des	Sachbezugs	von	fossi-
len	Dienstwägen,	bei	teureren	Modellen	die	Hälfte	
(ADAC,	2024;	Presse-	 und	 Informationsamt	der	
Bundesregierung,	2024).	
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Neben	 dem	 Anschaffungspreis	 kann	 auch	 eine	
Abstufung	nach	Stromverbrauch	stattfinden,	um	
die	Förderung	an	den	Effizienz	zu	binden.	

Mobilitätsbudget mit Carsharing anstatt indi-
vidueller Dienstwägen:	Der	VCÖ	(2022)	plädiert	
dafür,	 das	 gesamte	 Dienstwagenprivileg	 zum	
Mobilitätsbudget	 weiterzuentwickeln.	 Bei	 einem	
Mobilitätsbudget	 handelt	 es	 sich	 um	einen	 fest-
gelegten	 Betrag,	 den	 Arbeitgeber:innen	 Arbeit-
nehmer:innen	für	einen	bestimmten	Zeitraum	zur	
Verfügung	stellen,	um	Mobilitätsdienstleistungen	
zu	bezahlen.	Die	Arbeitnehmer:innen	können	da-
bei	 aus	 einem	 vorher	 festgelegten	 Portfolio	 von	
Verkehrsmitteln	 wählen.	 Ziel	 des	 Mobilitätsbud-
gets	 ist	 es,	 einen	Wandel	 hin	 zu	 multimodalem	
und	 klimafreundlicheren	 Mobilitätsverhalten	 zu	
bewirken	(Schlegel	&	Stopka,	2022).		

Grundsätzlich	ist	es	Unternehmen	selbst	überlas-
sen,	ob	sie	 ihren	Arbeitnehmer:innen	klassische	
Dienstwägen	 oder	 Mobilitätsbudgets	 anbieten,	
zweiteres	 wird	 jedoch	 steuerlich	 weniger	 bevor-
teilt.	 Beispielsweise	 ist	 E-Carsharing	 nur	 bis	 zu	
einem	Betrag	von	200	Euro	pro	Jahr	sachbezugs-
befreit,	während	 für	E-Dienstwägen	 keine	Ober-
grenze	 für	 die	 Steuerbefreiung	 besteht	 (BMF,	
2024b).	Eine	steuerliche	Begünstigung	von	Mo-
bilitätsbudgets	anstelle	von	fossilen	Dienstwägen	
könnte	jedoch	den	Wandel	hin	zu	nachhaltigeren	
Mobilitätslösungen	fördern.	

In	Belgien	wird	beispielsweise	das	„federal	mobi-
lity	budget”	angeboten.	Damit	bekommen	Arbeit-
nehmer:innen	 die	Möglichkeit	 ihre	 Dienstwägen	
bzw.	 das	 Angebot	 eines	 Dienstwagens	 für	 ein	
klimafreundliches	 Mobilitätsbudget	 in	 der	 Höhe	
der	„Total	Cost	of	Ownership“	pro	Jahr	einzutau-
schen.	 Dabei	 können	 Arbeitnehmer:innen	 zwi-
schen	 klimafreundlichen	Alternativen	wie	 einem	
(E-)Fahrrad,	 einem	 Jahresticket	 für	 öffentliche	
Verkehrsmittel	oder	einem	E-Carsharing	Angebot	
wählen,	die	steuerfrei	zur	Verfügung	gestellt	wer-
den.	Der	Restbetrag	kann	dann	steuerbegünstigt	
für	Wohnungskosten	oder	als	Gehalt	ausgezahlt	
werden	(KPMG,	2023).		

In	Deutschland	wurde	ein	Konzept	entwickelt,	um	
Mobilitätsbudgets	einfacher	zu	besteuern	und	at-
traktiver	 zu	 gestalten.	 Unternehmen	 können	 ein	
Mobilitätsbudget	von	bis	zu	2.400	Euro	pro	Jahr	
mit	 einer	pauschalen	Lohnsteuer	 von	25	%	ver-
steuern,	 während	 Arbeitnehmer:innen	 keine	 zu-
sätzlichen	 Steuern	 zahlen	 müssten	 (Deutscher	
Bundestag,	 2024).	 Der	 Vorschlag	 fand	 jedoch	
keine	Zustimmung	im	Bundestag	und	stieß	auch	
bei	 Umweltorganisationen	 auf	 Kritik.	 Diese	 be-
mängelten	die	fehlende	ökologische	Ausrichtung	
des	Entwurfs	und	forderten	die	Verwendung	des	
Mobilitätsbudget	 ausschließlich	 für	 emissions-
freie	Fahrzeuge	und	nur	als	Alternative	zu	einem	
Dienstwagen	(Tartler,	2024).
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4.1. So geht die Abschaffung 
des Dienstwagenprivilegs 

Da	das	Dienstwagenprivileg	in	Österreich	Steuer-
vorteile	 für	 Unternehmen	 und	 Arbeitnehmer:in-
nen	schafft,	die	höhere	Fahrleistung	und	größere	
sowie	schwerere	Fahrzeuge	bevorteilt	 und	auch	
Verbrenner	 begünstigt,	 ist	 eine	 Umbau	 der	 Be-

steuerung	 sinnvoll.	 Um	 den	 Sachbezug	 an	 den	
tatsächlichen	geldwerten	Vorteil	anzupassen,	so-
wie	den	Energieverbrauch	und	die	 Intensität	der	
privaten	Nutzung	zu	berücksichtigen,	sind	folgen-
de	Änderungen	notwendig:

Grafik 4

So geht die Ökologisierung des Dienstwagenprivilegs
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1. Anpassung des pauschalen Sachbe-
zugswerts & Abschaffung der Deckelung

Die	Pauschale	für	 fossile	Dienstwägen	bleibt	bei	
2	 Prozent	 bzw.	 1,5	 Prozent	 für	 CO2–arme	 PKW	
unter	129g/km.	Dieser	Grenzwert	sollte	im	Sinne	
der	EU-Verordnung	2023/851	bis	2050	auf	0g/km	
sinken	und	somit	jährlich	stärkere	Anreize	setzen,	
von	 fossilen	 PKWs	 abzukommen.	 Für	 Elektro-
autos	wird	ein	gestaffelter	Ansatz	vorgeschlagen:	
Fahrzeuge	mit	hoher	Energieeffizienz	unterliegen	
einem	 Steuersatz	 von	 0,5	 Prozent,	 während	 für	
weniger	 effiziente	 Modelle	 ein	 Satz	 von	 1	 Pro-
zent	gilt.	Die	EU-Verordnung	2017/1369	definiert	
Grenzwerte	 für	 die	 Energieeffizienz	 bestimmter	
Geräte,	 umfasst	 jedoch	 derzeit	 keine	 Regelun-
gen	 für	 Fahrzeuge.	 Ein	 ähnliches	 Modell	 wie	 in	
der	Schweiz,	bei	dem	Autos	nach	Energieklassen	
eingeteilt	 werden,	 könnte	 als	Grundlage	 für	 den	
Reformvorschlag	 dienen	 (Schweizer	 Bundes-
amt	 für	Energie,	 2024).	Solange	entsprechende	
Grenzwerte	 für	 Fahrzeuge	 noch	 nicht	 festgelegt	
sind,	 könnte	 eine	 Anschaffungskosten-Grenze	
von	40.000	Euro	herangezogen	werden,	wie	sie	
bereits	für	Vorsteuerabzüge	verwendet	wird	(Wirt-
schaftskammer	Österreich,	2024a).	

Zudem	 entfällt	 die	 bisherige	Deckelung,	 um	 die	
Steuer	 an	 den	 tatsächlichen	 Anschaffungspreis	
zu	koppeln	und	eine	unverhältnismäßige	Bevor-
zugung	teurer	Fahrzeuge	zu	vermeiden.	

2. Einführung einer kilometerabhängi-
gen Abgabe 

Die	 zusätzliche	 kilometerabhängige	 Abgabe	 er-
gänzt	 die	 Pauschalbesteuerung,	 indem	 sie	 die	
tatsächliche	Nutzung	der	Fahrzeuge	berücksich-
tigt.	Die	vorgeschlagenen	15	Cent	pro	Kilometer	
bei	 fossilen	PKW	und	 7,5	Cent	 bei	 Elektroautos	
basieren	 darauf,	 dass	 diese	 Sätze	 in	 Kombina-
tion	 mit	 dem	 pauschalen	 Sachbezugswert	 von	

1,5	 Prozent	 den	 „Total	 Cost	 of	 Ownership“	 des	
beliebtesten	Dienstwagens	 (Škoda	Octavia)	 ab-
bilden.	Dadurch	entsteht	weder	eine	steuerliche	
Subvention	noch	eine	zusätzliche	Belastung.	Die	
niedrigeren	 Sätze	 für	 Elektroautos	 reflektieren	
deren	geringeren	Energieverbrauch	und	Umwelt-
belastung.	Bei	 Fahrzeugen,	 deren	Kraftstoffkos-
ten	von	den	Arbeitnehmer:innen	selbst	getragen	
werden,	reduzieren	sich	die	Sätze	auf	7	Cent	(fos-
sile	PKW)	bzw.	3,5	Cent	(Elektroautos).	

Steuerbegünstigung für Mobilitätsbudget 

Zusätzlich	 wird	 ein	 steuerlich	 begünstigtes	 Mo-
bilitätsbudget	 eingeführt,	 das	 Arbeitnehmer:in-
nen	 ermöglicht,	 emissionsfreie	 Alternativen	 wie	
öffentliche	 Verkehrsmittel,	 E-Carsharing	 oder	
Fahrräder	 zu	 nutzen.	 Mobilitätsbudgets	 für	 sol-
che	 Verkehrsmittel	 bleiben	 bis	 zu	 einem	Betrag	
von	2.400	Euro	pro	Jahr	steuerfrei,	sofern	es	sich	
um	 keine	 Gehaltumwandlung	 handelt	 und	 das	
Budget	zusätzlich	zum	regulären	Gehalt	gewährt	
wird⁴.	Der	Betrag	von	2.400	Euro	orientiert	sich	an	
einem	 ähnlichen	 Entwurf	 im	 deutschen	 Jahres-
steuergesetz	und	bietet	genügend	Flexibilität,	um	
verschiedene	Mobilitätsbedürfnisse	abzudecken	
(Deutscher	Bundestag,	 2024).	Da	Elektroautos,	
Jobfahrräder	und	Jobtickets	bereits	in	der	aktuel-
len	Steuerregelung	steuerlich	begünstigt	oder	be-
freit	sind,	würde	die	neue	Regelung	insbesondere	
den	Zugang	zu	flexiblen	und	multimodalen	Mobi-
litätslösungen	wie	E-Carsharing	oder	kombinier-
ten	Angeboten	erleichtern	und	attraktiver	gestal-
ten	 (Arbeiterkammer,	 n.d.;	 Wirtschaftskammer	
Österreich,	2024b)

Kombination mit (ökologisierter) Pend-
lerpauschale 

In	 der	 aktuellen	 Regelung	 der	 Dienstwagenbe-
steuerung	 entfällt	 das	 Pendlerpauschale	 für	 Ar-
beitnehmer:innen,	 die	 einen	 Dienstwagen	 auch	

⁴	Die	Regelung	entspricht	der	beim	Jobticket:	Eine	Gehaltsumwandlung	liegt	vor,	wenn	das	Mobilitätsbudget	
anstelle	von	steuerpflichtigem	Arbeitslohn,	kollektivvertraglichen	Gehaltserhöhungen	oder	anderen	Gehalts-
bestandteilen	gewährt	wird.	Steuerfreiheit	ist	nur	gegeben,	wenn	das	Budget	zusätzlich	zum	vereinbarten	Gehalt	
zur	Verfügung	gestellt	wird.	

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32023R0851
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32017R1369
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privat	nutzen	können.	Das	bleibt	beim	vorgeleg-
ten	 Lösungsvorschlag	 erhalten.	 Bei	 der	 vorge-
schlagenen	 Ökologisierung	 des	 Dienstwagen-
privilegs	 könnte	 jedoch	 die	 kilometerabhängige	
Abgabe	 auf	 Arbeitswegen	 entfallen,	 sofern	 An-
spruch	 auf	 das	 Pendlerpauschale	 besteht.	 So	
wären	die	Fahrten	von	Wohnort	zu	Arbeitsstätte	
für	 Pendler:innen	 abgegolten	 und	 eine	 bessere	
Vereinbarkeit	mit	den	bestehenden	Pendlerrege-
lungen	geschaffen.		

Wird	das	Pendlerpauschale	ebenfalls	ökologisiert	
(siehe	Vorschlag	[KON]KRET	#1),	würde	die	kilo-
meterabhängige	 Abgabe	 nur	 für	 jene	 Strecken-
anteile	 des	 Arbeitswegs	 entfallen,	 die	 nicht	 mit	
öffentlichen	 Verkehrsmitteln	 zurückgelegt	 wer-
den	können.	Dies	würde	eine	gezielte	Entlastung	
sicherstellen	 und	 den	 ökologischen	 Ansatz	 der	
Reform	unterstützen.

Ökologisch verantwortungsvoll  

Das vorgeschlagene Modell beendet Steuer-
begünstigungen für fossile Dienstwägen, in-
dem es den geldwerten Vorteil adäquat be-
steuert.	Indem	der	tatsächliche	finanzielle	Vorteil,	
den	Arbeitnehmer:innen	durch	den	Dienstwagen	
erhalten,	 besteuert	 wird,	 besteht	 keine	 Subven-
tion	bzw.	Steuerbegünstigung	der	Privatnutzung	
von	 fossilen	 Dienstwägen.	 Würde	 statt	 einem	
Dienstwagen	 eine	 entsprechende	 Gehaltserhö-
hung	 gewährt,	 zahlten	 sowohl	 Arbeitnehmer:in-
nen	 als	 auch	 Arbeitgeber:innen	 Steuern	 in	 der-
selben	Höhe.			

Elektroautos werden unter Berücksichtigung 
von Unterschieden in der Energieeffizienz 
weiterhin begünstigt.	 Da	 große,	 energieinten-
sive	Elektrofahrzeuge	wie	SUVs	zwar	emissions-
frei	 fahren,	 aber	 einen	 höheren	 Ressourcenver-
brauch	und	größere	Umweltkosten	während	der	
Produktion	und	Nutzung	 verursachen,	 sollte	 die	
Effizienz	Berücksichtigung	finden.	Durch	die	Ein-
führung	 einer	 differenzierten	 Behandlung	 nach	
Effizienz	bzw.	Preisklasse	werden	 kleinere	Elek-

trofahrzeuge	 attraktiver.	 Diese	 Maßnahme	 trägt	
nicht	 nur	 zur	 Senkung	 des	 Energieverbrauchs	
bei,	 sondern	 minimiert	 auch	 die	 ökologischen	
Folgekosten	der	Elektromobilität,	wie	etwa	erhöh-
ten	Strombedarf	aus	nicht-erneuerbaren	Quellen.	

Die Abschaffung der Deckelung für Steuersät-
ze fördert die Nutzung von kleineren, effizien-
teren Dienstwägen.	Aktuell	sind	die	Steuersät-
ze	 für	 Fahrzeuge	 mit	 Anschaffungskosten	 über	
48.000	 Euro	 gedeckelt,	 wodurch	 hochpreisige,	
oft	große	und	emissionsintensive	Fahrzeuge	wie	
Luxus-SUVs	 einen	 unverhältnismäßigen	 steuer-
lichen	 Vorteil	 genießen.	 Durch	 die	 Aufhebung	
der	Deckelung	werden	die	Steuersätze	an	die	tat-
sächlichen	Anschaffungskosten	gekoppelt.	Dies	
fördert	 die	 Nutzung	 von	 kleineren,	 effizienteren	
Dienstwägen.	

Eine kilometerabhängige Besteuerung er-
möglicht Lenkungswirkung.	Die	zweite	Kosten-
komponente,	 die	 proportional	 zur	 Fahrleistung	
(pro	 gefahrenen	 Kilometer)	 steigt,	 schafft	 finan-
zielle	 Anreize,	 Freizeitfahrten	 einzuschränken,	
kürzere	Wege	zu	bevorzugen	und	auf	alternative	
Mobilitätsformen	 wie	 öffentliche	 Verkehrsmittel,	
Fahrräder	 oder	 Carsharing	 umzusteigen.	 Eine	
Quantifizierung	der	Lenkungswirkung	ist	schwie-
rig.	

Der Anreiz für ein Mobilitätsbudget kann die 
Nachfrage für Dienstwägen verringern.	Wenn	
Arbeitnehmer:innen	 frei	 zwischen	attraktiven	Al-
ternativen	 zu	 Dienstwägen	 wählen	 können,	 ist	
zu	 erwarten,	 dass	 die	 Nachfrage	 nach	 privaten	
Dienstwägen	 sinkt.	 Eine	 belgische	 Studie	 zeigt,	
dass	finanzielle	Anreize	in	Form	attraktiver	Mobili-
tätsbudgets	wirksam	dazu	beitragen	können,	die	
Nutzung	emissionsarmer	Alternativen	zu	fördern.	

Die	genauen	CO2	-Einsparungen	durch	das	vor-
geschlagene	Modell	 lassen	sich	nur	schwer	vor-
ab	 quantifizieren,	 dürften	 jedoch	 mindestens	
vergleichbar	mit	den	Einsparungen	von	Maßnah-
men	sein,	die	allein	die	pauschale	Anhebung	des	

https://kontext-institut.at/inhalte/oekologisierung-pendlerfoerderung/
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geldwerten	Vorteils	auf	2,4	%	vorsehen.	Laut	dem	
Maßnahmenbericht	 des	 Umweltbundesamts	
führt	 diese	 Anpassung	 zu	 einer	 Reduktion	 von	
etwa	67.000	Tonnen	CO2	-Äquivalenten	pro	Jahr.	
Durch	die	zusätzliche	Einführung	von	kilometer-
abhängiger	Besteuerung	 und	der	 stärkeren	För-
derung	 effizienter,	 emissionsfreier	 Alternativen	
könnten	 die	 tatsächlichen	 Einsparungen	 durch	
die	vorgeschlagene	Reform	deutlich	darüber	 lie-
gen.

Ökonomisch vernünftig  

Der Reformvorschlag hat das Potenzial, die 
Steuereinnahmen zu erhöhen.	 Die	 Abschaf-
fung	 von	 Subventionen	 für	 fossile	 Dienstwägen	
erhöht	die	Steuerlast	in	diesem	Bereich	und	kann	
zu	 höheren	 Einnahmen	 führen.	 Gleichzeitig	 ist	
zu	 erwarten,	 dass	 fossile	 Dienstwägen	 weniger	
nachgefragt	werden,	was	die	staatlichen	Einnah-
men	 aus	 diesem	 Segment	 mindern	 würde.	 Die	
differenzierten	Steuersätze	 für	Elektroautos	 und	
die	kilometerabhängige	Besteuerung	schaffen	je-
doch	zusätzlich	neue	Einnahmequellen,	wodurch	
für	den	Staatshaushalt	insgesamt	positive	Effekte	
zu	erwarten	sind.	Letztlich	hängt	die	Entwicklung	
der	Einnahmen	davon	ab,	wie	Unternehmen	und	
Arbeitnehmer:innen	die	neuen	Anreize	nutzen.	

Der Vorschlag reduziert Wettbewerbsverzer-
rungen zwischen öffentlichen Verkehrsmitteln 
und Dienstwägen.	 Derzeit	 profitieren	 private	
Fahrten	mit	dem	Dienstwagen	durch	steuerliche	
Begünstigungen	 gegenüber	 öffentlichen	 Ver-
kehrsmitteln,	 Carsharing	 oder	 aktiver	 Mobilität.	
Das	 vorgeschlagene	 Modell,	 insbesondere	 die	
kilometerabhängige	 Besteuerung,	 schafft	 einen	
Schritt	 in	 Richtung	 Kostenwahrheit	 und	 macht	
emissionsfreie	Mobilitätsformen	konkurrenzfähig.	

Sozial gerecht 

Das Modell reduziert indirekte soziale Be-
nachteiligungen, die sich aus der steuerlichen 
Bevorzugung von Dienstwägen ergeben.	 Ak-
tuell	 profitieren	 Arbeitnehmer:innen	 mit	 Zugang	
zu	 Dienstwägen	 von	 steuerlichen	 Vorteilen,	 die	
jene	ohne	Dienstwagen	nicht	haben.	Besonders	
teure	 Firmenwagen,	 wie	 Luxusfahrzeuge	 oder	
große	 Elektro-SUVs,	 profitieren	 überproportio-
nal	von	der	derzeitigen	Regelung.	Durch	die	Ab-
schaffung	 der	 Deckelung	 und	 die	 differenzierte	
Besteuerung	 von	 energieintensiven	 Elektrofahr-
zeugen	 wird	 diese	 Ungleichheit	 abgebaut,	 und	
die	 steuerliche	 Bevorzugung	 unverhältnismäßig	
teurer	Fahrzeuge	endet.	Zusätzlich	entfällt	durch	
die	 Einpreisung	 der	 variablen	 Kosten	 auch	 der	
steuerliche	 Vorteil	 von	 Dienstwagenbesitzer:in-
nen	gegenüber	anderen	Arbeitnehmer:innen.	

Die Einführung eines Mobilitätsbudgets sorgt 
für eine gerechtere Verteilung der Vorteile. 
Auch	Arbeitnehmer:innen,	die	keinen	Zugang	zu	
einem	Dienstwagen	haben,	können	von	Alterna-
tiven	wie	E-Carsharing,	Öffi-Tickets	oder	Fahrrä-
dern	 profitieren.	 Gleichzeitig	 entsteht	 keine	 Be-
nachteiligung	 für	 jene,	die	private	Autos	nutzen.	
Dieses	 Modell	 verringert	 damit	 die	 Diskriminie-
rung	 zwischen	 Verkehrsteilnehmer:innen	 und	
fördert	 fairere	Bedingungen	unabhängig	von	der	
individuellen	Verkehrsmittelwahl.	

Durch die kilometerabhängige Besteuerung 
wird die Fahrleistung fair abgerechnet.	Arbeit-
nehmer:innen	mit	geringerer	Fahrleistung	zahlen	
weniger,	während	Vielfahrer:innen	entsprechend	
ihrer	intensiveren	Nutzung	einen	höheren	Beitrag	
leisten.	
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5. Fazit

Die	Analyse	zeigt,	dass	eine	Reform	des	Dienst-
wagenprivilegs	sowohl	ökologisch	als	auch	öko-
nomisch	 und	 sozial	 zielführend	 ist.	 Die	 Anpas-
sung	der	Sachbezugswerte	an	den	tatsächlichen	
geldwerten	Vorteil	bei	fossilen	PKW	beendet	die	
fossile	Subvention.	Die	Einführung	einer	kilome-
terabhängigen	 Abgabe	 schafft	 zudem	 Anreize	
zur	 Reduktion	 der	 Fahrleistung	 und	 erhöht	 die	
Steuergerechtigkeit.	 Eine	 differenzierte	Besteu-
erung	 von	 Elektroautos	 nach	 Energieeffizienz	
kann	 ressourcenschonende	 Fahrzeugmodelle	
gezielt	 fördern,	 während	 die	 Abschaffung	 der	
Deckelung	 des	 Sachbezugs	 die	 systematische	
Bevorzugung	hochpreisiger	Fahrzeuge	beendet.	
Alle	 Maßnahmen	 gemeinsam	 führen	 zu	 staat-
lichen	Mehreinnahmen.	 Durch	 die	 Abschaffung	
der	 Förderung	 fossiler	 Dienstwägen	 kann	 eine	
jährliche	Reduktion	von	mindestens	67.000	Ton-
nen	 CO₂-Äquivalenten	 erreicht	 werden	 (UBA,	
2024b).		

Die	 zusätzliche	Einführung	 eines	 steuerlich	 be-
günstigten	Mobilitätsbudgets	 bietet	 eine	 attrak-
tive	Möglichkeit,	Beschäftigte	zum	Wechsel	von	
individuellen	 Dienstwägen	 hin	 zu	 flexiblen	 und	
klimafreundlichen	 Alternativen	 wie	 öffentlichen	
Verkehrsmitteln,	 Fahrrädern	 oder	 E-Carsharing	
zu	motivieren.	Gleichzeitig	 profitieren	 auch	Be-
schäftigte	 davon,	 die	 zuvor	 keinen	 Zugang	 zu	
Dienstwägen	 hatten.	 So	 können	Mobilitätsbud-
gets	den	Zugang	zu	multimodaler,	emissionsfrei-
er	Mobilität	erleichtern	und	damit	einen	wichtigen	
Beitrag	zur	Verkehrswende	leisten.	

Die	 vorgeschlagene	 Reform	 des	 Dienstwagen-
privilegs	 ist	 ökologisch	 verantwortungsvoll,	 da	
sie	 emissionsarme	 und	 effiziente	 Mobilität	 för-
dert,	ökonomisch	sinnvoll	durch	die	Abschaffung	
einer	klimaschädlichen	Subvention	und	adäqua-
ter	 Besteuerung	 von	 E-Autos	 und	 Fahrleistung	
und	 sozial	 gerecht,	 da	 sie	mit	 Förderung	 eines	
niederschwelligen	 Mobilitätsbudgets	 eine	 faire	
und	nachhaltige	Mobilitätsgestaltung	unterstützt.	
Klar	ist	außerdem,	dass	nicht	nur	die	Pendlerför-
derung,	 sondern	 auch	 die	 anderen	 national	 ab-
änderbaren	 klimaschädlichen	 Subventionen	mit	
einem	Gesamtvolumen	 von	 2,3	Milliarden	 Euro	
(s.	 Tabelle	 3)	 in	 der	 kommenden	 Legislaturpe-
riode	reformiert	oder	abgeschafft	werden	sollten.	
Um	 Klimaneutralität	 zu	 erreichen	 und	 Strafzah-
lungen	 in	 der	 Höhe	mehrerer	 Milliarden	 zu	 ver-
meiden,	ist	jede	Maßnahme,	die	klimaschädliche	
Anreize	 bietet,	 umzugestalten.	 „Denn	 es	macht	
keinen	Sinn,	Klimainvestitionen	zu	fördern,	wäh-
rend	klimaschädliche	Anreize	bestehen	bleiben	–	
das	ist	wie	bremsen	und	Gas	geben	gleichzeitig“	
(Expert:innen-Interviews,	2024).
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